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Vermittler werden Spitzel: BMF fordert moralischen Parteiverrat

»Ein inldndischer Versicherungsvermittler hat bis zum 30. Mérz des Folgejahres das Zustandekommen
eines Vertrages im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 zwischen einer im Inland anséssigen Person und einem
Versicherungsunternehmen mit Sitz und Geschéftsleitung im Ausland gegenliber dem Bundeszentralamt
flr Steuern anzuzeigen; dies gilt nicht, wenn das Versicherungsunternehmen eine Niederlassung im
Inland hat.” Das sind die Plane im Bundesministerium der Finanzen zur zukiinftigen ,,Anzeigepflicht von
Versicherungsvermittlern®. Fir Versicherungsvertrédge, die nach dem 31.12.2008 abgeschlossen wer-
den, sollen Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler, wenn dieser ,,Entwurf eines Jahressteuer-
gesetzes 2009“ nicht gekippt wird, als Spitzel des Finanzamtes dem Bundeszentralamt fiir Steuern
folgende Kundendaten Ubermitteln: ++ Vor- und Zuname ++ Geburtsdatum ++ Anschrift ++ Steuer-
identifikationsnummer des VN ++ Vertragsnummer ++ Versicherungssumme ++ Laufzeit ++ Art des
Versicherungsvertrages. Ein _ungeheuerlicher Skandal! Viele auslandische Versicherer haben keine
Niederlassung in Deutschland sondern Vertriebe, so daB u. E. zuklnftig Vermittler von Policen von bspw.
Clerical Medical, Prisma Life, Fortuna (Generali Italien) oder Friends Provident betroffen waren. Nicht
darunter fallen Versicherer mit Niederlassungen wie bspw. Standard Life, Canada Life oder Swiss Life.
Freilich ist lhre ,Agententétigkeit’ ehrenamtlich und verursacht obendrein fir Sie Verwaltungsaufwand.
Nichts ist mit dem von Politikern schon h&ufig versprochenen Blrokratieabbau. Versicherungsmakler,
die die zuvor genannten Daten melden, werden sich zumindest moralisch dem Vorwurf des Parteiverrats
aussetzen. Ein Anwalt oder anderer Rechtsbeistand wirde wohl sogar mit § 356 Strafgesetzbuch
konfrontiert.

Keine Pflicht ohne Strafe bei Nichterflllung: Ordnungswidrig handelt ,wer vorsétzlich oder
leichtfertig” gegen die ,,Mitteilungsverpflichtung“ verstéBt. Doch darf man sich nicht davon blenden
lassen, daB zur Zeit ,lediglich’ ein BuBgeld drohen wirde. Denn ist diese Anzeigeverpflichtung erst
einmal gesetzlich verankert, wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis man aus Vorsétzlichkeit und
Fahrlassigkeit eine, entsprechend sanktionierte, strafbare Handlung abzuleiten versucht. Wer
Beihilfe zur Steuerhinterziehung leistet, wird wohl kaum noch als unbescholten gelten und Uber
einen guten Leumund verfligen. Droht Ihnen am Ende gar ein Berufsverbot, wenn Sie bei der
Spitzeltatigkeit ,versagen’?

Auch in Bezug auf die Besteuerung von Versicherungsertragen i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG plant das BMF
Abenteuerliches (vgl. ,vt’ 35/08). So werden neue steuerliche Mindeststandards fir die Anforderungen an
die Risikoleistungen aus einer Kapitalversicherung gesetzt, die bei Nichterfullung dazu fihren, daB eine
Steuerbeglinstigung nicht gegeben ist. Die gehen sogar Uber die Anforderungen hinaus, die vor dem
Alterseinkiinftegesetz galten. So darf ,,in einem Kapitalversicherungsvertrag mit Beitragszahlung bis zum
Laufzeitende die vereinbarte Leistung bei Eintritt des versicherten Risikos“ nicht ,,weniger als 50 % der
Summe der fir die gesamte Vertragsdauer zu zahlenden Beitrdge betragen. Diese 50 % Mindest-
todesfallschutz liegen zwar unter den frilheren 60 %. Jedoch ist die Risikotragung (und damit g ez
der notwendige Kostenanteil) betrachtlich wenn man bedenkt, daB sich das Deckungskapital

erst peu a peu Uber die lange Laufzeit aufbaut. Die Fiskalritter wollen damit erreichen, daB
mindestens wahrend der Halfte der vertraglichen Laufzeit ein versicherungstechnisches Risiko getragen
wird. DaB dies einerseits mit Kosten verbunden ist, andererseits dort, wo eine Risikoabsicherung wirklich
notwendig ist, zumeist die bendtigte Hohe des Todesfallschutzes ohne eigenstédndige RLV bei weitem
nicht erreicht wird, wird ausgeblendet. Auch flir Kapitalversicherungen gegen Einmalbeitrag oder abge-
kirzter Beitragszahlungsdauer hat man sich etwas einfallen lassen. Hier greift man nicht auf die Beitrags-
summe, sondern auf den jeweiligen Zeitwert des Vertrages zurlick. So wird eine Todesfalleistung nicht als
ausreichend definiert, wenn ,die vereinbarte Leistung bei Eintritt des Versicherten Risikos den Zeitwert
der Versicherung nicht um mindestens 10 % Ubersteigt. Dieser Prozentsatz darf bis zum Ende der Vertrags-
laufzeit in jahrlich gleichen Schritten auf Null sinken.*

Damit dem Steuerséckel die Tir gedffnet bleibt, soll den Sachbearbeitern des Finanzamtes nun die
Kompetenz der MiBbrauchs-Priifung anhand eines Kriterienkataloges zugeschustert werden. Die
Fiskalritter entscheiden wie folgt, ob ,,ein Versicherungsvertrag unter Wiirdigung des Gesamtbildes
der Verhéltnisse als MiBbrauch im Sinne des § 42 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO)“ mit
entsprechenden Steuerfolgen einzustufen ist: ,Es ist nur ein sehr geringer Risikoschutz vereinbart;
die Kapitalanlagen werden nicht flr eine Versichertengemeinschaft gemeinschaftlich, sondern
gesondert fiir einen Einzelnen verwaltet; der Steuerpflichtige hat unmittelbar oder mittelbar iber ein
von ihm beauftragten oder ausgewéhlten Vermdgensverwalter Einflu3 auf die Anschaffung und /
oder die VerduBerung von Vermdgensgegenstdnden; einzelne Wertpapiere oder ein gesamtes
Wertpapierdepot kénnen als Versicherungsbeitrag erbracht werden; eine Einmalbeitragszahlung
(Mindestanlagesumme) von betrdchtlicher Héhe [mindestens 100.000 Euro] wird als Untergrenze
um diesen Typus von Vertrag abschlieBen zu kénnen, vorausgesetzt; der Steuerpflichtige kann
flexibel Uber die Versicherungsleistung durch die Md&glichkeit zu Teilkiindigungen oder dem
Anspruch auf Vorauszahlungen disponieren; die Anspar- oder Aufschubphase bersteigt die mittlere
Lebenserwartung der versicherten Person.”

Wir wollen Ihrer Stimme beim Bundesfinanzmininsterium Gehor verleihen. Teilen Sie Steinbriicks Mannen
mit, was Sie von diesem Planen halten! Beteiligen Sie sich an unserer Umfrage, damit wir gemeinsam
geschéftsschadigende Ideen stoppen kdnnen.
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Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, von denen Sie hochwertige Drucke auf Desktop-Druckern und Proof-Geräten erzeugen möchten. Erstellte PDF-Dokumente können mit Acrobat und Adobe Reader 5.0 oder höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.6
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Zusammen pro Datei
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
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Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 305 ppi (Pixel pro Zoll)
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     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
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FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
OpenType-Schriften einbetten: Nein
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
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Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
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     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
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Was halten Sie von den BMF-Plianen?

|(Diesen Fragebogen kénnen Sie am PC ausfiillen. Dricken Sie dazu bitte die linke Maustaste im jeweiligen Textfeld) |

1. Wenn ich die Daten meiner Kunden an das Bundeszentralamt fiir Steuern melden muB, dann
Unterstiitzt durch

(A Ist das richtig so und ich betatige mich als treuer Staatsdiener.

. . . - . NGEME,

(1 Ist das moralischer Parteiverrat und zerstért das Vertrauensverhaltnis Kunde-Vermittler. Q_&“‘ & ‘s
%

&

2. Die Meldung der geforderten Daten an das Bundeszentralamt

[ Ist eine Kleinigkeit und macht mir nichts aus.

(7 Erh&ht erneut meinen Verwaltungsaufwand. Biirokratieaufbau statt ~Abbau: Jetzt relchﬁ§' V & M §

4» ey
3. Einvorsétzlicher oder leichtfertiger VerstoB3 gegen die Mitteilungsverpflichtung soll als Ordﬁungsw"ﬁﬁ-
rigkeit geahndet werden. Vermutlich wird

(7 Eine Ordnungswidrigkeit mit Androhung eines BuBgeldes dem BMF auch in Zukunft ausreichend sein.
[ Es nicht dabei bleiben. Als unterstellte Beihilfe zur Steuerhinterziehung kann daraus schon bald eine
strafbare Handlung konstruiert werden, es droht ein Berufsverbot.
4. Die Wiedereinfiihrung eine Mindesttodesfallschutzes bei Kapitallebensversicherungen
(3 Ist sachgerecht.
(3 Verteuert Vermdgensaufbau und die Altersvorsorge unnétig. Eine notwendige Risikoabsicherung sollte in
der erforderlichen Hohe Uber eine eigenstandige Risikolebensversicherung erfolgen.
5. Wenn Finanzbeamte anhand eines z. T. unklaren Indizienkataloges liber eine miBbrauchliche Gestal-
tung bei Versicherungsvertragen entscheiden, dann
(3 Finde ist das richtig.
(1 Ist das véllig daneben. Mit welcher Kompetenz sollen die Sachbearbeiter das entscheiden?
(1 Kann ich auslandische Versicherer ohne Niederlassung in Deutschland nicht mehr vermitteln, weil die
steuerliche Situation unklar ist und dies eine brisante Haftungsgefahr darstellt.

Weitere Kommentare:

(1 Mit einer namentlichen Veréffentlichung meiner Kommentare bin ich nicht einverstanden.

Antwort-Bogen passend auch flir Fensterbriefumschlag

EIiLFAX - (02 11) 69 12 - 4 40 Firma
Ansprechpartner
,markt intern’ Verlag GmbH
StraBBe
Dipl.-Ing. Dipl.-Oen. Erwin Hausen
Grafenberger Allee 30 PLZ Ort
40237 Dusseldorf ——— 37108
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